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Bildungsgang und Abschlüsse 
 

„Berechtigung zum Besuch der gymnasialen Oberstufe“ 
von Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums erworben durch Versetzung am Ende der Kl. 10 

von Schülerinnen und Schüler anderer Schulformen i.d.R. erworben 
unter bestimmten Voraussetzungen zusammen mit dem Mittleren Schulabschluss 

 

EF = Einführungsphase = J 11 
 34 Wochenstunden Unterricht in 10 - 11 Grundkursfächern und ggf. 1 - 2 Vertiefungsfächern 
 Schüler/innen ohne 2. Fremdsprache in Sek. I: Belegung einer neu einsetzenden Fremdsprache 
 je 1 zentrale Klausur in Deutsch und Mathematik 

 
Versetzung in die Qualifikationsphase 

ggf. Latinum (L7) 

 

Q1 = 1. Jahr der Qualifikationsphase = J 12 
 

Schulischer Teil der Fachhochschulreife 

Q2 = 2. Jahr der Qualifikationsphase = J 13 
 34 Wochenstunden Unterricht in 2 Leistungskursfächern und 7 – 8 Grundkursfächern, 

ggf. 1 Projektkurs, ggf. 1 Vertiefungsfach 

 
Zulassung zur Abiturprüfung 

auf der Grundlage der Leistungen aus Q1 + Q2 

 

Abiturprüfung in 4 Fächern 
1. Abiturfach: Leistungskurs (schriftlich) 
2. Abiturfach: Leistungskurs (schriftlich) 
3. Abiturfach: Grundkurs (schriftlich) 
4. Abiturfach: Grundkurs (mündlich) 

Ggf. Erweiterungsprüfung zum Erwerb des Latinums 

 

Allgemeine Hochschulreife 
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